
Anlage 2 
 

zur Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Gebiet des  
Landkreises Diepholz 

 

 
Vom Einsammeln und Befördern durch den Landkreis Diepholz sind ausgeschlossen: 
 
1. Abfälle, die nach ihrer Art, Menge oder Beschaffenheit nicht für eine Bereitstellung in den zugelassenen Abfallbehältern 

geeignet sind. 
 
2. Abfälle, die wegen ihrer Größe oder ihres Gewichts nicht - und zwar auch nicht im Rahmen der Sperrabfallabfuhr (vgl. § 11) - 

befördert werden können. 
 

3. Elektro-Altgeräte, die gemäß § 13 Absatz 2 nicht im Rahmen der Sperrabfallabfuhr abgeholt werden. Dazu zählen u.a. 
Kleingeräte der Informations- und Telekommunikationstechnik und der Unterhaltungselektronik, Gasentladungslampen sowie 
Haushaltskleingeräte. 
 

 

 
 

 
 


